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Kantonsratsbeschluss betreffend Härtefallmassnahmen für 
Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-
Epidemie
(Covid-19-Härtefälle)

Vom [...]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BGS-Nummern)

Neu: ???.???
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf § 41 Abs. 1 Bst. b der Kantonsverfassung1), Art. 12 des Bundes-
gesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für die Verordnungen des Bun-
desrats  zur  Bewältigung  der  Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)  vom 
25. September 20202), Art. 1 Abs. 2 der Verordnung über die Härtefallmass-
nahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie 
(Covid-19-Härtefallverordnung) vom 25. November 20203) und § 28 Abs. 2 
Bst. a des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemein-
den (Finanzhaushaltgesetz, FHG) vom 31. August 20064),
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beschliesst:

I.

§  1
1 Für die finanzielle Unterstützung von Unternehmen, die aufgrund der Na-
tur ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit von den Folgen von Covid-19 im Sinne 
von Art. 12 des Covid-19-Gesetzes1) besonders betroffen sind (Härtefälle), 
stehen für die Ausrichtung von rückzahlbaren Darlehen maximal 60,1 Mil-
lionen Franken und für die Gewährung von nicht rückzahlbaren Beiträgen 
(à fonds perdu) maximal 6 Millionen Franken im Rahmen des ersten und 
des zweiten Teils des Härtefallprogramms des Bundes zur Verfügung.
2 Der Beschluss gemäss § 1 Abs. 1 steht unter dem Vorbehalt der entspre-
chenden Beschlüsse des Bundes. Sollte der zweite Teil der Finanzhilfen auf 
Bundesebene nicht zustande kommen, reduziert sich die Summe von maxi-
mal 66,1 Millionen Franken auf maximal 44 Millionen Franken, zusammen-
gesetzt aus maximal 40 Millionen Franken für rückzahlbare Darlehen und 
maximal 4 Millionen Franken für nicht rückzahlbare Beiträge (à fonds per-
du).
3 Der Regierungsrat regelt abstützend auf die bundesrechtlichen Erlasse das 
Nähere in einer Verordnung, insbesondere die konkrete Ausgestaltung der 
Härtefallmassnahmen, die Definition der Anspruchskriterien, das Eingabe-
verfahren und den Entscheidungsprozess.

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Dieser  Beschluss  tritt  nach  unbenutzter  Referendumsfrist  (§  34  der 
Kantonsverfassung2)) oder nach der Annahme durch das Volk rückwirkend 
am 1. Dezember 2020 in Kraft.
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